
W a s s e r v e r b a n d  N e t t e l n b u r g  K ö R  
 

  

Wasserverband Nettelnburg KöR 
Vorsteher: Peter Storm 
In der Hörn 50a, 21035 Hamburg 

Sprechstunde des Vorstandes: 
19.00 – 20.00h jeden 1.Montag im Monat, Katendeich 10 

Sie finden uns auch im Internet: 
www.nettelnburg.com 

Tel.040/735 08 560 
mail: peter.storm@nettelnburg.com 

Konto: 
Hamburger Volksbank (BIC: GENODEF1HH2) 
IBAN: DE98 20190003 0014 209900

Der Wasserverband Nettelnburg ist Mitglied 
der ARGE Nettelnburg. 

 

 
 
 

 

Neue Beitrags- und Gebührenordnung ab 1.1.2025 
 

Beitrags- und Gebührenposition Betrag 

Grundbeitrag für die ersten angefangenen 500m² Flurstücksfläche, mit einer 
Hauseinheit1 bebaut sowie unbebaute Flächen und Verkehrsflächen 

 70,- € 

Grundbeitragsreduktion für Grabenanlieger mit Sachlast „Grabenreinigung“  - 50,- € 

Beitrag für jede weiteren 500m² Flurstücksfläche  20,- € 

Aufschlag für jede weitere Hauseinheit1 auf dem Flurstück  10,- € 

Widerspruchsgebühr für die Ablehnung eines Widerspruchs  20,- € 

Mahngebühr (pro Mahnschreiben)  5,- € 

Gebühr für die erste vom Mitglied verursachte Nachschau²  50,- € 

Gebühr für jede folgende vom Mitglied verursachte Nachschau²  100,- € 

 
1 Als Hauseinheit gilt eine wirtschaftliche Wohneinheit oder ein Gebäude größer 30m² Grundfläche. 
² Bei Nichterfüllung der Sachlast erhalten Sie eine Mangelbeseitigungsverfügung. Die beinhaltet die 
Nachschaugebühr. 
 
Die Beitrags- und Gebührenordnung wurde am 30. Juli 2025 vom Ausschuss des Wasserverbandes Net-
telnburg, Körperschaft des öffentlichen Rechts (KöR), beschlossen. Sie ist gültig ab dem 1. Januar 2025. 
Die Beiträge sind Jahresbeiträge und gelten für ein Kalenderjahr. Grundlage der Beiträge und Gebühren 
sind die Eigentumsverhältnisse und die Beitrags- und Gebührenhöhe zum Zeitpunkt der Erhebung. Es 
wird nicht nach Nutzungszweck unterschieden. 
 
Der Verbandsvorstand 


